
BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 
ABTEILUNG 11/14 

GZ. 13 1035/1-11/14/96 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1010 Wien 

( 

-/ e -."""o.,",,,.,u .. h ...... ,,·. 

Betr: Bundesgesetz, mit des das GGG, das GOG 

und die EO geändert werden; 

Begutachtungsverfahren 

DVR:0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telex 111688 
Telefax 513 99 93 

Sachbearbeiter: 
Rätin Dr. Schwarzendorfer 
Telefon: 
51433/1352 DW 

Das BMF beehrt sich in der Anlage seine Stellungnahme an das Bundes

ministerium für Justiz zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gerichts

gebührengesetz, das Gerichtsorganisationsgesetz und die Exekutionsordnung geän

dert werden, in 25 Ausfertigungen zu übermitteln. 

4. März 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 

Für die Richtigkeit 

der Auryt;9:;;: c(' 
<l ' 

C 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 
ABTEILUNG 11/14 

GZ. 13 1035/1-11/14/96 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wien 

Betr: Bundesgesetz, mit des das GGG, das GOG 
und die EO geändert werden; 
Begutachtungsverfahren 
zu GZ. 18.030/5-1.7/1996 

OVR: 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telex 111688 
Telefax 513 99 93 

Sachbearbeiter: 
Rätin Or. Schwarzendorfer 
Telefon: 
51 433/1352 OW 

Zu dem im Betreff genannten Entwurf Beehrt sich das BMF mitzuteilen, daß 

dagegen kein Einwand besteht. 

Im weiteren wird auf die Erwägungen in der seinerzeitigen Stellungnahme zu 

dem am 20.9.1995 zur Begutachtung versendeten Entwurf vom 3.10.1996 

verwiesen. 

Abschließend wird um Schätzung und Bekanntgabe der zu erwartenden 

finanziellen Auswirkungen aus den gesetzlichen Änderungen unter Berücksichtigung 

der Notwendigkeit allfälliger technischer Änderungen zu deren Umsetzung im Sinne 

des § 14 BHG ersucht. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

4. März 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 
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